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Ungerechtfertigte Bereicherung un Recht und Moral.“
Von Konſtantin ohenlohe B., Abtei Qu

Der Verfaſſer vorliegenden Aufſatzes hat un einer Abhandlung?)
darauf hingewieſen, daß die modernen Moraltheologen als Gründe
der adenerſatzpflicht, dem heiligen Thomas folgend, TSES und
acceptio TGCI angeben, während ſie tatſã zum Schaden der
leichteren Durchdringung und Anwendung der Lehre mit dieſen Aus
drücken nicht mehr denſelben Sinn verbinden, welchen der Aquinate
dieſen Worten Unterſtellte. Der Verfaſſer meinte damit vorzüglich,
daß der Kontrakt als Quelle des Schadenerſatzes ausgeſchaltet erſcheint
Dieſen Ausführungen hat Biederlack,) namentlich aber Profeſſor
Hofrat Schindler,“) ausführlich geantwortet. Es war für den Ver
faſſer gewiß eine große Ehre wie ſo namhafte Gelehrte ſich
bemühten, auf ſeinen Gedankengang einzugehen, zuma Hofrat Schindler
un ſeiner eingehenden Beſprechung wichtige neue Anhaltspunkte für
die Durchleuchtung der rage vorbrachte.

Von den beiden genannten Autoren wurde dem Verfaſſer vor
allem eingewendet, daß die pätere Doktrin wiſchen Reſtitution Im
weiteren und Im engeren Sinne unterſcheidet, daß dieſe Unterſcheidung
ſich praktiſch eingelebt und bewährt habe, und daß ſomit kein Grund
vorhanden ſei, auf die ältere Schematik zurückzugreifen. Es handle
ſich nur einen mißverſtändlichen Streit Worte, da von der
Reſtitution Qaus Verträgen uin den Moralbüchern gar wohl und zwar
nur an anderer Stelle die ede ſei

Darauf erlaubt ſich aber der Verfaſſer zu antworten, daß dieſe
Behandlung anderer Stelle eben gerade das ſei, was aus
ſtellen mo Auch der Moraliſt IDr Hilgenreiner), welcher trotz
aller wohlwollenden Nachſicht bei Beſprechung des In ede ſtehenden
Buches den Ausführungen desſelben eine praktiſche Bedeutung nicht
zuſprechen kann, ird ſich vielleicht überzeugen laſſen daß eS doch
von gewaltigem ＋

en auch für den Theologen wäre, zur thomiſtiſchen
Syſtematik Ii der Reſtitutionslehre zurückzukehren, die eine laſſiſche
eſe deſſen ildet, vas die Römer von den Quellen des Schaden⸗
erſatzes gelehrt. Es iſt 10 gewiß, daß der Kontrakt In der Moral  —
theologie vor allem ſeinen Platz un der Eigentumsordnung als modus
acquirendi domihium chalten muß; CS würde aber ſchon eine
ſchematiſche Bezugnahme und Hinweiſung un der Reſtitutionslehre
genügen, den Studierenden arüber aufzuklären, daß der Kontrakt
auch dieſem Tte von einiger Bedeutung ſei Die Bereicherung,

1 Anmerkung der Redaktion Die Redaktion bringt dieſen Artikel edigli
als Aeußerung eines angeſehenen Juriſten 3 einer moraltheologiſchen Frage,
ohne ſich mit allen Ausführunge einverſtanden 3u dren. Grün

Er.  rift für ath Theologie 1914, 787 Innsbrucker Zeitſchrift Ur
der Schadenerſatzpflicht n Recht Uund Moral Puſtet 1914 5 Innsbrucker

kath Theologie 1915, 605 80 Allgemeines Literaturblatt heraus⸗
gegeben durch die öſterr. Leogeſellſ

ft Jänner 1915, 2



718

von der vir reden wollen, als Quelle des Erſatzes, iſt hinwiederum
weſentlich außerkontraktlich, nd wir können uns nicht verhehlen, daß
CS uns ſchein als ob gerade dieſer ihr innerſter Charakter In den
Moralbüchern nicht immer zUum Ausdrucke komme, worauf mn letzter
Linie die mißverſtändlichen Auffaſſungen ruhen, denen wir Iim vor
liegenden entgegentreten wollen

Könnte ES vielleicht als Anmaßung erſcheinen, 0 bewährten
Lehrern noch einmal entgegnen zu ollen, mögen Unſerer Ent⸗
ſchuldigung folgende Orte von Brinz/) dienen: „Indeſſen

EÆT hat ſchon
mancher Unberufene den Anfang, der Berufene die Fortſetzung —— 3
macht.“ Auch röſten wir Uuns mit dem Gedanken, daß CS für die
Moraliſten Im allgemeinen anregend ſein mag, 3u ehen wie dieſelben
Streitfragen, we ſie beſchäftigen, in paralleler Weiſe auch von
der Jurisprudenz ausgetragen worden ſind Es handelt ſich 10 un
beiden en gleichmäßig Um die Erforſchung des Ahrha Billigen
und Gerechten, wobei man ſich beiderſeits ielfach auf die Interpretation
der römiſchen Quellen Naturgemäß gehen die Theologen Iun
dieſem Streben von einer klareren Erkenntnis aus, was Naturrecht
und die natürlichen Quellen des Rechtes ſeien

Um U.  4*  ber den Gegenſtand, den wir vorbringen wollen, zu obrien⸗
tieren, wollen wir einige DOrte von önartz? anführen:

„Dem Eigentümer gehört die Sache ſamt ihrem Werte (Ur
hat das Recht, dieſen Wert realiſieren, ſie durch Verbrauch

oder Verkauf 3u verwerten Wenn ein anderer ES tut, ſo begeht CT
einen groben ingri m die E des Eigentümers und der rechts⸗
widrige Verkauf iſt ſich von beſonderen geſetzlichen Beſtimmungen
abgeſehen, dem Eigentümer gegenüber null und nichtig, wenn CETL auch
dem Käufer gegenüber E und Verpflichtungen begründen kann;
der Eigentümer bleibt Eigentümer der Sache und kann ſie QAus der
Hand des eſitzer zurückfordern. Kann CETL ſeine Sache nicht urück
erhalten, hat dem früheren eſitzer gegenüber, wenn dieſer ſie
mala fide verwertet hat, Anſpruch auf vollen Schadenerſatz;
bonda fide. wenigſtens Anſpruch auf Reſtitution der Bereicherung
aus dem Werte der Sache, der ſich von der Sache ſe nicht rennen
läßt, alſo auf Reſtitution der Erſparnis, Im Falle des Verbrauches,
oder des Kaufpreiſes: beide ſind und leiben nun einmal eine 10Cu-
Pletatio alinea. Dieſe Anſicht ird denn auch von der
weitaus überwiegenden Anzahl der Autoren vertreten Ur 639)
Eine Minderzahl, darunter Gouſſet, ſpricht den Verkäufer von der
Reſtitution des ihn bereichernden Kaufpreiſes frei, weil E mit dem
Eigentümer nichts zu chaffen habe, weil zwiſchen beiden gar kein
Rechtsverhältnis (COntractu Vvel olieto eſtehe, das eine Reſti⸗
tutionspflicht des Verkäufers begründen könne. Dieſe Argumentation

Kritiſche Blätter, Erlangen, 1852, Vorwort 2)
pflicht des eſitzer remden Gutes, Trier 1885, 108—1 Die  9 Reſtitutions-—



719

iſt jedoch hinfällig. U Uir verpflichten den bonae Hdei DPOSSESS0T
3ur Reſtitution des Kaufpreiſe nicht contractu noch elicto.
ondern ratione Tel alienae DPOSSESSàaE. Er beſitzt fremdes Gut, das
entweder dem Käufer oder dem Eigentümer der Sache gehört: jenem,
wenn die Sache dem Eigentümer zurückgeben muß und ſo der
Kaufvertrag hinfällig wird; dieſem, dem Eigentümer, der
.—F  ache verluſtig geht Denn ſowie der Eigentümer berechtigt war,
entweder die Sache behalten oder ſie verwerten, ſo hat EL auch,

letzteres von unberechtigter Seite geſchehen iſt, ein Recht ent  —
weder auf die Sache ſelbſt oder auf das Aequivalent in den Händen
des früheren eſitzers: kann 2 jene nicht wiedererlangen, ſo LI
ſein Recht auf dieſes m Kraft. Die entgegengeſetzte Anſicht von Gouſſet
halten wir für ehr bedenklich und glauben mit Gury C., daß ſie
in der Praxis keine Berückſichtigung verdient.“

Wir ind In dieſer Streitfrage vollſtändig auf Seitedes Reimſer
Kardinals Gouſſet, des geiſtreichen Kommentators des COode apolEon.
Seine Ausführungen ſtimmen vollſtändig mit dem überein, was wir
mM unſerer mehrerwähnten Abhandlung ber den adenerſatz Aus
eführt Dieſer Fall 3eig ſchlagend den großen Wert der thomiſtiſchen
Terminologie, welche TES und acceptio TGSI als Gründe der Schaden⸗
erſa au CCeptlo Tei bezeichnet das obligatoriſche Ver
ältnis, das entweder Qus Delikt oder Aus Ontra entſpringt. Liegt

weder Delikt noch Kontrakt vor, E gibt keine Reſtitutionspflicht.
Nachdem auch die bürgerlichen Geſetze von Oeſterreich, Deutſchland,
Frankreich 20 die rage m dieſem Sinne regeln, önnten wir uns
nicht entſchließen, jemanden mR Beichtſtuhl einem ſo ſchweren er

verurteilen, das agen wir eS aufrichtig uns unbillig
ſcheint Man darf eben die Billigkeit nicht einerſeits übertreiben,
dann auf anderer Seite unbillig werden. Wenn wiur die Rechte
des Eigentümers derart übertreiben, ſo werden wir unbillig
jemanden, dem abſolut kein Schatten von Schuld anhaftet, während
der, dem eine Sache fortgekommen, wenigſtens Im Verdachte einer
leichten Nachläſſigkeit ſtehen kann.

Es iſt bekannt, wie ausgezeichnet Peſch,!) E  miu
und andere die ſoziale Auffaſſung des Eigentumes verteidigt haben.
Der Oziale Eigentumsbegriff cheint uns aber auch von Verkehr und
Handel beeinflußt, während die abſolute Auffaſſung des Eigentums,
wie ſie ſich bei Lönartz 60 piegelt, den Verkehr geradezu Uunter
gräbt, und außerdem mit der Wirklichkeit Im grellen Widerſpruche

Was Lönartz hier vertritt, das äng mit der rage zuſammen,
ob die Bereicherungsklage, die condictio der Römer, eine allgemeine,
ubſidiäre ſei, ob das bekannte Wort des Pomponiuss) „Jure naturae

AEQUUII est, neminem CU  — alterius detrimento t iniuria 6TI

Stimmen au Maria Laach, Qn. 4  „ 1895 20 ——  timmen U
Maria Laach, Band 1  „ 1879 3) 206, 50, 17
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locupletiorem“, ein von allgemeiner Gültigkeit ſei oder
vielmehr nur enn zrundſatz der Billigkeit, welcher nanche Rechts⸗verhältnis befruchtet hat

Um dies alles zu entſcheiden, wollen wir das Weſen des Be
reicherungsanſpruches IM römiſchen und modernen Rechte eingehender
unterſuchen.

Cicero erzählt in ſeinem Buche „de Offieiis“ (Lib III. 14 von
einem römiſchen Ritter namens Canius. Dieſer Canius kam nachSyrakus, ſich ein Landhaus Meeresſtrande 3u kaufen. Der
Bankier Pythius rfährt dies und bittet den Canius, ber ſeine Villa
3 verfügen und dort einen Abend einne Freunde zu verſammeln.Ritter Canius geht auf dieſen Antrag emn und findet, als vor dem
Landhauſe ſeine Freunde erwartet, Am Meeresſtrande zahlreiche Fiſcherdie ihm die ko

Arſten die ſie eben erbeutet, Füßen egen
u aber verſichert dem Römer, daß hier vor ſeinem Landhauſeder günſtigſte Ort zur Fiſcherei ſei, daß hier die koſtbarſten Meeres  2  ·
bewohner für die Tafel nie fehlen Canius ereifert ſich hat das
gefunden, vas e- Uchte EL will das Landhaus mit der koſtbarenIſcheret Um jeden Preis erſtehen. Pythius hält den Kaufluſtigenhin, bis ?Tæ endlich einwilligt, einen Kaufpreis anzunehmen.Canius hat an dieſer nie mehr einen Fiſch gefangen, der
reiche Fiſchfang war ein kühner Gaunerſtreich des Pythius geweſenDer Kauf des Landhauſes war Unter allen rechtlichen Formalitäten
vor ich Canius blieb nichts übrig, al gute Miene
böſen Spiele 3u machen und den Aerger geſchickt verbergen. Ein
Mittel, den echtlich abgeſchloſſenen Kauf anzufechten, gab CS nicht,
denn noch nicht hatte ſo ſchließt Cicero ſeine Erzählung ſein
Freund Aquilius das prozeſſuale Rechtsmittel die betrügeriſcheAbſicht eingeführt.

Durch dieſe Schlußbemerkung hat die einfache Erzählung Ciceros
eine große rechtsgeſchichtliche Bedeutung rlangt Wir haben hiſtoriſcheAnhaltspunkte ber den Zeitpunkt nen, Billigkeits⸗
erwägungen das ſtrikte, ormale, bmiſche Recht zu mildern begannen.Die Rechtsordnung ſollte fürder nicht mißbraucht werden, einem
Schurkenſtreiche, wie dem des Pythius, Schutz zu gewähren. Der
Tribun Aquilius hat die prozeſſuale Einrede geſchaffen welche die
Rechtskraft betrügeriſcher Rechtsgeſchäfte anfechten ſollte. Um dieſe
Zeit, alſo II den Beginn der chriſtlichen Zeitrechnung, ällt auch das
Entſtehen jener Rechtsmittel, we noch eute Uunter dem Namen der
Bereicherungsklagen in der Jurisprudenz ekannt ind Das on
erwähnte Fragment des Pomponius bezeugt uns, und darin ſtimmt
auch die geſamte Rechtswiſſenſchaft überein, daß die Bereicherungs-⸗
anſprüche Aus der Billigkeit, der aequitas der Römer, fließenEine Abhandlung ber Bereicherungsanſprüche muß alſo füglich
mit der klaren Darlegung des Begriffes der aequitas anheben, zuma
gerade arüber auch Unter Fachleuten wenig klare egriffe eur  en
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Moritz Voigt!) hat 20 V  ahre lang einem Buche ber die egriffe
von 1Uu8 naturale. EuuI, 1us gentium bei den Römern gearbeitet
doch iſt S ihm nach unſerer Anſicht ebenſowenig Vie Krüger“) e⸗
lungen, den wahren Begriff der römiſchen aequitas feſtzuſtellen.
Zumal die Ausführungen von Voigt, welche den Begriff der aequitas
den Anſchauungen der hiſtoriſchen Rechtsſchule anpaßten, haben dazu
beigetragen, daß moderne Rechtslehrer Vie der Römer Scialoja, der
Neapolitaner Fadda, alle modernen Rechtsenzyklopädien die aequitas
als ein Gefühl definieren, als jene Differenz wiſchen dem geſetzten
Rechte und dem Rechtsgefühle der Volksüberzeugung, die ſich Qus
den kulturellen und hiſtoriſchen Prämiſſen entwickelt. Dieſer vage,
dehnbare Begriff, welcher legU zur Vernichtung des „billigen“
Rechtes führen mu und Schopenhauer dahin führte erklären,
daß die Billigkeit die Feindin des Rechte  8 ſei, ruht auf der Los⸗
löſung des Rechtsbegriffes von ott und der ſittlichen Ordnung
Cicero und die alten Römer ſtanden nicht auf dem modernen ſkeptiſchen
Standpunkte. Cicero hat mM ſeinen klaſſiſchen Werken den Zuſammen⸗
hang des billigen Rechtes mit dem Gottesbegriffe erfaßt Für
die Römer wie für die chriſtlichen Rechtsphiloſophen gibt CS oberſte,
allgemeine, dem Menſchen von ott ins Herz geſchriebene, abſolute
Begriffe über mein und dein, und die aequitas iſt nicht ein
Gefühl ſondern Eein Verſtandesurteil, ob eine Rechtsentſcheidung, eine
Rechtsverfügung hie t NullcC dieſen allgemeinen, unverrückbaren, ab
ſoluten, erſten Rechtsprinzipien ntſpri oder nicht Was gut und
ſchlecht recht oder unrecht iſt, das iſt nicht das Ergebnis eines
Gefühles, ondern eines untrüglichen Verſtandesurteiles.

Om en römiſchen Rechte ſagt Mommſens): „geſtattend
oder hindernd tritt das römiſche Recht ſtets unbedingt auf; CS ſt,
als finde eS eine Freude daran, überall die chärfſten Spitzen her
vorzukehren, die äußerſten Konſequenzen 3u ziehen, die Tyrannei des
Rechtsbegriffes gewaltſam dem blöden Verſtande aufzudrängen“.
Der ampf der aequitas, der Billigkeit das ſtrenge formale
Recht, gehört den intereſſanteſten Kapiteln der römiſchen Rechts⸗
geſchichte

Die vom Tribunen Aquilius eingeführte exceptio doli var ein
Korrektiv der Prozeßordnung mit Rückſicht auf die Erforderniſſe der
Billigkeit; die ihr bald nachfolgenden Bereicherungsklagen ſollten ein
Korrektiv der Eigentumsordnung werden.

Das Recht iſt generell, die aequitas berückſichtigt das Konkrete;
das Recht iſt abſolut, die aequitas iſt elativ Schon das muß ns
darauf hinführen, daß allgemeine Billigkeitsſätze wie unſer mehr  2
erwähntes Fragment von Pomponius über die ungerechtfertigte Be

1) Die re vom us naturale, duum, uS gentium bei den Römern.
9 Zeitſchri der Savigny  Stiftung, Rom Abt. Bd 77  1e humanitas

und die pietas nach den Quellen des römiſchen Rechts“ Römiſche Ge
ſchichte, 149

„Theol.⸗prakt Quartalſchrift“ 1916.
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reicherung aufgeſtellt werden, dieſelben nicht an ſich generelle Rechts⸗
ſätze ſind, ſondern Billigkeitsmaximen, die ich in manchen einzelnen
Rechtsinſtituten verwirklichen, ſie befruchtend und ildend.

Licht auf den Begriff der aequitas kommt uns vom
kanoni  en Rechte Das kanoniſche Recht nenn die aequitas auch
Epikie. Reiffenſtue ſagt von der aequitas: „Caeterum aequitas 681
Nstitia. duleore miserieordiae temperata, Ut definit Cyprianus
Sive aequitas St quaedam factorum (onvenientia 6 rectitudo
iudicii. naturalem Sequens rationem.

Das ſtrikte Recht chreibt den Nonnen die ſtrenge lebenslängliche
Klauſur vor Dieſes ſtrenge Geſetz 3u urgieren während eines Erd
bebens, und die Nonnen V verurteilen, dem ſtrikten ſormalen Rechte
zuliebe ſich Uunter den Trümmern ihres Hauſes begraben, ohne
den Verſuch machen dürfen, ſich retten, das waäre unbillig.
Es handelt ich da nicht Liebespflichten, das Gebot der Liebe,
ondern eS handelt ſich darum, daß das ormale Recht nicht alle
einzelnen Fälle vorausſieht und vorausſehen kann und hieé - UIGC

3u Konſequenzen führen kann, von denen Cicero geſagt „Summunl
1U8 iniuria“. Der aequitas fällt * nun zu, die ormale
Strenge des Rechtes zu mildern Solche Billigkeitsprinzipien ver
folgte beiſpielsweiſe die mehrerwähnte exceptio doli, die vom Tri⸗
bunen Aquilius eingeführte prozeſſuale Einrede

Ritter Canius war vom Syrakuſaner Pythius Unter dem
des ſtreng formalen Rechtes ſchmähli hintergangen worden. Es
handelt ſich da nicht einn Rechtsgefühl, nicht eine
fluktuierende Volksüberzeugung itter Canius war etrogen im
Altertume Vie m der Neuzeit, auf der einen wie auf der anderen
Hemiſphäre, S war ih Unrecht geſchehen, das folgt Qus dem natür  2  —
lichen Verſtandesurteile, das ſich immer und überall gleich bleibt.

Dieſe Erörterungen ollen uns das Terrain bereiten näheren
Verſtändniſſe der unbefugten Bereicherung. — ſoll auch eine falſche
Erklärung der aequitas zur Beleuchtung der Ahrhei beitragen.
Zeiller ſagt Im erſten Bande ſeines Kommentars zum Bürger⸗
lichen Geſetzbuche 77•  nter der Billigkeit (zum Unterſchiede von der
Gerechtigkeit) verſteht man gewöhnlich die Fertigkeit, die Liebespflichten

erfüllen, andere nach Maß ihrer Bedürfniſſe und unſerer
Kräfte vervollkommnen. Dürfte der Richter In dieſem Sinne nach
der Billigkeit den Ausſpruch tun, ſo dürfte * den Armen vor dem
Reichen, den minder Mächtigen vor dem Mächtigen begünſtigen,
das Ei b dürfte den Reicheren verkürzen, dem Dürftigen
eine Wohltat erweiſen Ein Gerichtshof iſt keine Behörde der
Wohltätigkeit, CT ſt, wie ſchon das Wort andeutet, dazu beſtimmt,
jedem Unterſchied des Standes und Vermögens) ſein Recht
zuzuteilen.

— Ius canonicum universum, Venetiis, 1763 Tom
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Dieſe Auffaſſung Zeillers iſt natürlich grundverkehrt und voll
ſtändig Wenn ir nS unſeres Beiſpieles des Ritters Canius
erinnern, ſo handelt * ſich hier nicht Fragen der Nächſtenliebe
ſondern der Gerechtigkeit. Ein Betrug, alſo ein Unrecht, wird rechtlich
geſchützt In den primitiven Kulturverhältniſſen iſt die Rechtsordnungnoch unbeholfen, um derlei zu verhüten und wird 3u derlei Gauner—
ſtreichen mißbraucht. ine in Wahrheit fortſchreitende Rechts  2
entwicklung weiß auch derartigen efahren vorzubeugen. Zu derlei
verkehrten Nſt

en, wie Zeiller ſie darlegt, zur Diskreditierung des
Naturrechtes, haben die Lehren ber das falſche Naturrecht beige⸗
tragen, wie ſie ſeit dem 1 und Jahrhunderte verbreitet wurden.
Wir wiſſen was in aAhrhei Naturrecht iſt, nämlich jene allge
meinen, unverrückbaren, E gleich bleibenden, dem bloßen Menſchen
verſtande einleuchtenden Prinzipien ber das, was dem einzelnen
Vermögenswerten als das ſeinige zukommt. Der Rechtsordnung kommt
* zu, dieſe natürlichen Prinzipien durch Ogiſche Operationen folge  2
richtig zu entwickeln. Das falſche Naturrecht einen fingierten
Naturzuſtand wiederherzuſtellen, il dem alle Menſchen gleich, frei
und glücklich . und trachtete die abſtrakten Menſchenrechte
wiederherzuſtellen. Dernburg!) gibt uns das Zeugnis, daß dieſen
grundlegenden Menſchenrechten auch der Satz gehört hat, daß niemand

auf Koſten des anderen bereichern dürfe. Wenigſtens begegnet
uns dieſe Auffaſſung In den „Grundſätzen des Qtur und Völker—
rechtes“ von Chriſtian von Wolf, Halle, 1754.

Damit können wir aber einen Schritt weitergehen In der Er
klärung der Lehre von der ungerechtfertigten Bereicherung. Wir wiſſen
bisher, daß dieſe Lehre Aus Billigkeitsrückſichten hervorgeht. Wir
wiſſen auch ſchon was Billigkeit iſt Es handelt ſich ein Kor⸗
rektiw des ſtrengen formalen Rechtes, und zwar ein Korrektiv der
Eigentumsordnung. Es handelt ſich darum, die ungerechten Härten,
mie ſie hie UnGC bei den Eigentumserwerbsarten hervortreten
könnten, zu heilen.

ies alles vorausgeſchickt, löſt ſich ns von ſe die Streit⸗
frage, die Unter Juriſten arüber herrſchte ob dem mehr erwähnten

206, 50  7 17 die Tragweite eines allgemein gültigen Rechts  —  2
e zukomme. Nach allem Vorhergeſagten iſt eS klar, daß wir die  8
eugnen müſſen. Es gibt überhaupt keine generellen Billigkeitsſätze.
Das unterſcheidet gerade die Billigkeit vom Rechte. Das Recht iſt
generell, die Billigkeit iſt beſtimmt, das generelle ſtrenge Recht ab⸗
ſchwächen ihm ſeine Härten 3u nehmen. Es gibt allgemeine Billig⸗
keitsmaximen, die hie Ii UlC das Kriterium abgeben, formales
Recht abzu  en und Ohin gemeinſame Grundlage für verſchieden⸗
artige Rechtsinſtitute werden.

Offenbar hat das erwähnte falſche Naturrecht und die Verwirrung
über den Begriff der aequitas dahin geführt, das Fragment 206

ernburg, Das ürg Recht II Bd., 590



als einen allgemein gültigen echtsſatz hinzuſtellen. Wir können Uuns
aber nicht verhehlen, daß auf dieſe falſche Auffaſſung auch die von

Lönartz vorgetragene ehre von Einfluß geweſen ſei Es ſcheint darauf
hinzuweiſen, daß Kutſchker!) in ſeinem on ausgezeichneten Buche
vom Schadenerſatze den rundſatz von der ungerechtfertigten Be
reicherung allgemein als Ue des Schadenerſatzes in

Um dieſe Zeit eben lehrte Wilhelm Sell?) die Allgemeingültigkeit
dieſes Grundſatzes Später iſt noch der berühmte Bernhard Wind
cheids) für dieſen unglücklichen Gedanken eingetreten. Seit den bahn
brechenden Arbeiten von Ihering“) gilt dieſe Anſchauung gegenwärtig
als vollſtändig verlaſſen und von der Wiſſenſchaft überwunden. Die
heutige Wiſſenſchaft iſt vollſtändig einig, daß die Bereicherungsklage
weder bei den Römern noch in CTLen modernen Kodifikationen
eine allgemeine, abſolut ſubſidiäre ſei, die überall eintritt, die
Vindikation verſagt.

Wir wollen dafür das Zeugnis einer ganzen Reihe namhafter
Autoritäten anrufen.

Dernburgs): „Liegt die Erklärung (für die Bereicherungs-—
klagen) darin, daß niemand ſich bereichern darf? Die naturrechtliche
Ule fand in dieſem Satze eine Grundwahrheit, aber ſeine Un
haltbarkeit iſt längſt erkannt. Die Ordnung der Verhältniſſe der
bürgerlichen Geſellſchaft führt äufig dazu, daß der eine zUm Schaden
des anderen reicher, der andere armer wird, ohne daß eine Reaktion
zuläſſig iſt“ Wolffenſteins): „Wir müſſen alſo daran feſthalten, daß
weder im römiſchen, noch Im eutigen bürgerlichen Cch von einer
Subſidiarität der condictio geſprochen werden kann.“ Witte“): „Dieſes
Reſulta iſt nun aber entſcheidend für die Widerlegung der Annahme
einer allgemeinen Bereicherungsklage.“ „V

ſt jemand durch ein Rechts⸗
geſchäft mit einer ritten Perſon in den eſi einer fremden Sache
gekommen, 0 entſteht dadurch für ihn keine Obligation, weder ſo
ange die Sache noch 1N natura vorhanden iſt, noch auch nachdem

ſie verzehrt, veräußert oder n verwertet hat So ange ſie
exiſtiert, kann ſie mit der Vindikation abgefordert werden, nd iſt
ſchon deshalb keine Obligation begründet, weil der Eigentümer noch
gar nichts verloren hat ſt die Vindikation aber nicht mehr möglich,
ſo iſt auch nichts mehr bei dem früheren Beſitzer, worauf der Eigen
tümer nach rengem Recht einen Anſpruch erheben önnte Denn der
etwa von dem früheren Beſitzer Aus der Sache Gewinn

Die ehre vom Schadenerſatze, mu 1851 Verſuche im
Gebiete des Zivilrechts Teil, Abhandlung, 1833 3) Dekanatsprogramm
der juriſtiſchen Fakultät &  eipzig 1878 Abhandlungen aus dem
römiſchen Rechte, Leipzig 1844 und Jahrbücher für die ogmati des heu
tigen römiſchen und deutſchen Privatrechts. XVI Bd (Neue olge Bd.),
Jena 1878, 230 9— Das Bürgerliche Recht II Bd., 590 6) Das
Weſen der condietio im römiſchen und heutigen bürgerlichen Recht, Diſſerta

—
tion, Berlin 1906, Die Bereicherungsklagen des gemeinen Recht  7
Halle 1859, und D
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hat nie zu ſeinem Vermögen gehört, und kann ſich deshalb nichtauf den Satz berufen: quod alterius apud Iterum sine de-
prehenditur, cCOnsuevit. Einen ſchlagenden Beweis für die
Richtigkeit dieſer Anſicht liefert die 4, 5• 5 8¹ 18. qui depo-Sitam te becuniam accepit, GaAaIII 8u0 nomine, VOI Cuiuslibet
alterius mMutuo tam ipsum de implenda Suscepta fide,
Juamn oius teneri tibi Certissimum 6St. Adversus
autem Eumn, qul accepit, NU actio tibi Competit, 181 nhummi
Extent tune enim COntra possidentem Uti Teil vindieatione potes.  —606Wenn mein Bankier mein eld an dritte Perſonen weitergibt,miu dieſe ritten Perſonen keine BereicherungsklageMir gegenüber denſelben keine Reſtitutionspflicht zu eS iſt, wie
der heilige Thomas chön ſagt, keine radix restitutionis vorhanden,weder 16E8 noch acceptio Tel Das iſt die Macht der thomiſtiſchenSyſtematik, auf die man nicht verzichten möchte Gunſten einer
Reſtitution Im engeren und weiteren Sinne. Doch fahren wir fort,Zeugniſſe die Allgemeinheit der Bereicherungsklagen anzuführen.Koſchembahr⸗Lyskowskil): „Dagegen darf der Gedanke, als ob
die C(COndietio auch eine allgemeine Ergänzungsklage ſein könne, welcheüberall eingreift als endgültig verworfen gelten.“ erſche„Denn regelmäßig wird durch die Handlungen des Dritten, welchejemandem einen Vorteil entziehen, nuLr eLn ſelbſt verantwortlich, nur

ihn dem Verlierenden ern Rückforderungsanſpruch 3uſt der Vorteil nicht bei dem Dritten verblieben, ſonder n Eern
nderes Vermögen übergegangen, den Empfängervielleicht dem Dritten eimn Anſpruch zu, nicht aber ohneweiters dem
Verlierenden. Dieſe elementaren Sätze ſind gegenwärtig allgemeinals richtig anerkannt, und die einige Zeit übliche monſtröſe ehre von
der Utilis de 11 TGSIII actio gänzlich beſeitigt.“

Pavliéeks): „Eine ſolche allgemeine Bereicherungsklage gibt *
ni und zwar weder nach römiſchem, noch nach öſterreichiſchemRechte“ Ebenſo Pfaff und Swobodasß) in ihren wertvollen Aus

führungen in der öſterreichiſchen Gerichtszeitung, Erxlebens), Zim
mermann.“) Kürzere Zuſtimmungen liegen vor von Go  chmidts)und von Hartmann), ferner von Vangerow in ſeinem Lehrbuche. 0)So haben wir unächſt erwieſen, daß der Bereicherungsanſpruch
Qus der Billigkeit fließe Aus dem Weſen aber der Billigkeit und

Die condictio als Bereicherungsklage Im klaſſiſchen römiſchen Recht,eimar 1903, Die Bereicherungsklagen, Wien, anz ohne ahr)
Wien 1878, Zur Lehre vom Gegenſtande der COndietio indebiti

87—88 Zur ehre von den Klagen aus ungerechtfertigter Bereicherung,

Nir 30—-35 atur und nhalt des Bereicherungsanſpruches Im Eer  ·
nach gemeinem und öſterreichiſchem Recht, gem öſt Gerichtszeitung, 1868,
reichiſchen Recht, gem öſt Gerichtszeitung, 1916, und 1e
cCondietiones sine AUS, Leipzig 1850 te und unechte negotiorumgestio 1872) 8) eit rift für Handelsrecht, VIII, 236 (1865).* Kritiſche Vierteljahrsſchrift, XI 522 (1869). 100 628
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durch die erdrückende Ueberzahl von Zeugniſſen namhafter Schrift⸗
ſteller und Juriſten haben wir zur Evidenz erwieſen, daß das Frag⸗
ment 206 kein von allgemeiner Gültigkeit iſt, das uferlos
angewendet werden kann, um jedwede Bereicherung verhindern.

In Theorie und Praxis wird heute anerkannt, daß die (COondietio
mm römiſchen, m öſterreichiſchen, mR deutſchen, Iim franzöſiſchen Rechte
keine allgemeine Gültigkeit für jedwede Bereicherung habe, ondern

beſtimmte Vorausſetzungen gebunden ſei Und ſo wollen wir,
nachdem wir die negative Cite des Bereicherungsanſpruches feſtge
E daran gehen, ſein innerſtes Weſen durch poſitive Merkmale
erklären.

Zu den grundlegenden Vorausſetzungen der condietio gehört
vor allem, daß die Condictio eine perſönliche age iſt Sie iſt vor
allem kein Urrogat der dinglichen vindicatio. Es alſo vor
allem niemandem zu, dem ern Vermögensſtück abhanden gekommen
iſt, den Erſatz desſelben mit der Bereicherungsklage bei jedem 3u
verfolgen, wo von dieſem erte hängen geblieben iſt, wenn
man dieſes Stück II natura nicht mehr erreichen vermag. Das
1e den Verkehr untergraben und würde den größten Un
billigkeiten führen Vn dieſem Sinne iſt auch der 8 816 des deutſchen
Bürgerlichen Geſetzbuches aufzufaf en

„Trifft ein Nichtberechtigter ber einen Gegenſtand eine Ver
fügung, die dem Berechtigten gegenüber wirkſam iſt, ſo iſt EL dem
Berechtigten zur Herausgabe des durch die Verfügung Erlangten
ver

At jemand bei miu einen Schirm ſtehen laſſen und ich habe
denſelben verkauft, ſo kann ETL vom Eigentümer beim Dritten vindiziert
werden; man kann aber bei dieſem Dritten keine Bereicherung oder
keinen Kaufpreis verlangen, 6 bei dieſem Dritten verloren ging
oder weiterverkauft wurde Die Condietio nUuL mich zu,
der ich unbefugt ber die fremde Sache verfügte. Eine Ausnahme
macht das deutſche Recht nUuLr für den Fall, daß ich dieſen Schirm
verſchenkte. Denn der gedachte Paragraph ahr ſort „Erfolgt die
Verfügung unentgeltlich, E trifft die gleiche Verpflichtung denjenigen,
welcher auf Grund der Verfügung unmittelbar einen rechtlichen Vorteil
rlangt 16

Hier iſt eine Ausnahme ausdrücklich für die Schenkung ſtatuiert,
die aber nicht auf andere Fälle wie die Olutio indebiti Cte Aus
zudehnen

Die Bereicherungsklage iſt, Die geſagt, ein Korrektivv der Eigen
tumsordnung, ein Korrektiv im Sinne der aequitas, ein Korrektiv
vor allem zur ahrung der bonda fides, des gute Glaubens, der
Verkehrsſicherheit. ne abſolute allgemeine Bereicherungsklage würde

Die Beſtimmungen des eu  en 816 piegelt wieder, was Göpfert
tn ſeinem Moralhandbuche über  11 die un ehende rage bringt.
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die Verkehrsſicherheit nicht unterſtützen, ſondern Im Gegenteile uUunter
9

Die (COondietio iſt nicht eine ſubſidiäre Panazee, die überall mit
jeder Kontraktsklage konkurriert. Die Condietio iſt weſentlich außer⸗
kontraktlich, ſie ſetzt einen Vermögensübergang voraus, der ſich aber
durch beſondere Umſtände als unbillig erweiſt So kann man be
greifen, daß das eutſche Recht die Ver  enkung einer fremden Sache
irritiert. So war unbillig, daß der ömiſche Ritter Canius den
trügeriſchen Machinationen eines Pythius unterliege und das Land—
haus Im Eigentume behalte, das EL Im trügeriſchen Glauben des
reichen Fiſcherträgniſſes der gekauft

Wo wir von Bereicherungsklagen Pprechen, müſſen wir uns vor
allem der Eigentumsordnung erinnern. Eigentum wird erworben
durch Okkupation, durch Verarbeitung, Vermiſchung, durch Verjährung,
durch Kauf, durch Schenkung, durch letztwillige Verfügung 20 IN
Alle dieſe Eigentumserwerbsarten können, rite vollzogen, eine Lage
ſchaffen welche den Anforderungen der Billigkeit nicht entſpricht
die eines Korrektivs Aus Billigkeitsrückſichten bedarf, und dieſes
Korrektiv iſt die Bereicherungsklage, die aber immer eine Transaktion
zwiſchen zwei beſtimmten Perſonen vorausſetzt und Ein obligations⸗
ähnliches Rückforderungsrecht begründet. Wir wiſſen jede Obligation
tammt Aus Delikt und Kontrakt. Das obligationsähnliche Rück  —
forderungsrecht Aus Billigkeit läßt ſich weder auf Delikt noch auf
Kontrakt zurückführen, denn die (COndietio iſt weſentlich außerkontraktlich.
Streng echtlich ieg auch keine eigentliche Obligation Vor, denn *
hat eine Vermögensverſchiebung zwiſchen zwei beſtimmten Perſonen
ſtattgefunden, die nach rengem Rechte Eigentum Tzeugt hat Es
andelt ſich nUuL darum, dieſes rite begründete Eigentum anzufechten.

Wenn S ſich alſo die Syſtematiſierung dieſes obligations⸗
ähnlichen Verhältniſſes handelt, erden wir * 3u den Quaſikontrakten
rechnen, wobei wir weit entfernt ſind, ſie in Hhrem Weſen auf einen

ver—Quaſikontrakt zurückzuführen, was Donellus und
ſchiedene Juriſten was aber die Rechtswiſſenſcha eute ein⸗
mütig verwirft. V  hrem Weſen nach iſt die Condietio eine Bereicherungs⸗
klage, was die Anhänger der Lehre vom Quaſikontrakte, als threr
Grundlage, zu leugnen verſuchten. Der Grund der Rückforderung ſt
das m dem Fragmente 206 von Pomponius ausgeſprochene Prinzip
Die Eigentumsordnung darf nicht mißbraucht werden, Um uUnbillige
Vermögensverſchiebungen 3 bemänteln, we  E eine Untergrabung bon
Treue und Glauben und der rundſätze der Billigkeit bedeuten.
Wir ehen was ſich da für emn weites Anwendungsfeld eröffnet, Uum
allen Arten von Ausſchreitungen m Erwerbsleben entgegenzutreten,
denn wir ſtehen auf dem Standpunkte, daß auch jene ehre unrichtig
iſt, welche die condietio rein auf die im Geſetze ausdrücklich ange  —
ührten Fälle beſchränkt Die ömiſche Rechtsordnung hat eine ſte
matiſierung der Anwendungsfälle verſucht, welche Unſere modernen
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Geſetzbücher wiederholen Imm bleibt wie die Autoren Enn
anorganiſcher Rückſtand übrig Sache der Billigkeit iſt das Konkrete
VaS ſich nicht generaliſieren läßt weil nicht alle Möglichkeiten boraus
uſehen ſind Doch Ie S die condictio wollten wir ſie uferlos
und unterſchiedslos als allgemeinen Rechtsſatz edwede Be
reicherung anwenden V  V  hre Anwendung iſt prinzipiell Eln Korrektiv
der Eigentumsordnung, beſtimmte Per Onen zur Anfechtung
von formell richtigen Eigentumsübertragungen gerichtet Wo Enn
9e etz icher modus acquirendi důominium elne unbillige Schärfe nach
ſich zie dort ſucht die Billigkeit dief formalen Strengheiten 3u
indern Dafür daß die Condietio ſtets ene ewiſſe Transaktion
Enn gewiſſes Re

geſchäft 3wi chen 3weir beſtimmten Perſonen voraus
etzt dafür liefert ſtrikten Beweis

81 ATEeA tua aedifieassem t tu aedes POssideres COn-

61 aheretur
dietio 1loceum 101Il habebit gula hullum negotlum inter 1108 CON-

(Julianus)
Wenn ich auf dem Grunde meines Nachbarn etwas erbaue, ſo

fällt demſelben das Eigentum Baue zu, denn ſowohl das Auf
fremdem Grunde Gehaute wWwie Gepflanzte dem Boden 3
Dennoch habe ich keinen Bereicherungsanfpruch melnen Nachbarn,
obwohl ſich auf Koſten bereicherte Der Grund dafür
weil zwiſchen uns kein Rechtsgeſchäft vorliegt Die Condictio —.

ſt zwar
weſentlich außerkontraktlich ber vom Kontrakte müſſen Dir das
Rechtsge chäft das negotlium unterſcheiden Rechtsge chäft iſt die
beſtimmten Per gegenüber abgegebene Willenserklärung be⸗
ſtimmten Rechtseffekt hervorbringen Ju wollen Ein 0  E Rechts  —  2
9e chäft leg beiſpielsweiſe vor jemand zur Erfüllung

irrtümlich vorausgeſetzten Verbindlichkeit geleiſtet hat ur die
Tradition iſt rechtsgültig Eigentum hingegeben, Ur die Akzeption
rechtsgültig Eigentum erworben worden. Und dennoch iſt die Rechts  —
verſchiebung unbillig Mit ihr iſt Enn gewiſſer Zweck verfolgt worden,
der Zweck war nUuL Eemn eingebildeter, die Uebertragung iſt ſohin 81E

Denn eS ſt QAus gegeben worden die nicht exiſtierte
Dabei müſſen wir ns aber vor der zweideutigen und leicht

mißverſtändlichen 2  re Windſcheids von der Vorausſetzung hüten
mit welcher die Kondiktionslehre erklären ſucht

Bekanntlich kann die Erklärung beim Rechtsgeſchäfte durch Be
dingung und Auflage beſchränkt werden. Für Windſcheid iſt die Vor
ausſetzung enne unentwickelte Bedingung, ſie liegt wiſchen Bedingung
worden. Das Motiv der
und Auflage. Dieſe Lehre iſt mit Recht als mißverſtändlich abgelehnt

andlun das 57  CuT Contraxit“, muß
prinzipiell ohne Einfluß auf die Gültigkeit des Rechtsgefchäftes leiben
Mit Re ſagt Dernburg)), daß, jemand enne Parzelle: der
Vorausſetzung kauft daß mit dem Nachbarn 9  E Einver—

Pandekten, II Berlin 1903 373 f
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nehmen leben wird, das Rechtsgeſchäft unumſtößlich aufrecht bleibt
und nicht angefochten werden kann, wenn nachträglich ittere
Feindſchaft mit dem Nachbarn rſcht

Anders bei der Leiſtung der ſchu Es ieg Eln perfektesRechtsgeſchäft vor Es I hier ein Korrektiv der EigentumsordnungIn der Bereicherungsklage enn Es iſt die ſogenannte COondietio 1IN-
ebiti. von der Ulpianus“) ſagt „8l quis indebitum ignorans
Solvit“ nd welche Im 8 1431 unſere Bürgerlichen Geſetzes und m
8 812 des eutſchen Bürgerlichen deſetzes rezipiert iſt Die Klage
ſetzt alſo eine Vermögensverſchiebung, eine Bereicherung voraus, die
zur Erfüllung einer vermeintlichen Verbindlichkeit geleiſtet wurde
ES lag keine obligatoriſche Verbindlichkeit vor, handelt ſich entweder

einen reinen Irrtum, Um eimn Mißverſtändnis, oder * handeltſich emn Re

geſchä das von der Rechtsordnung mißbilligt
1PS80 1Ure ungültig iſt und als nicht beſtehend angeſehen werden muß

Nach römiſchem wie nach öſterreichiſchem Rechte wird die COHn-
diétio Ndeblt!l nicht ewährt, wenn eine ſogenannte „Obligatio
naturalis antum“ vorliegt, eine bloße Ehrenſchuld, wie wir agenwürden, welcher die Rechtsordnung an ſich die Verwirklichung ver
weigert ſt beiſpielsweiſe eine Wett oder Spielſchuld gezahlt, Ekann ſie mit der COndietio Ndebltl nicht zurückgefordert werden.

Dasſelbe gilt nach öſterreichiſchem Rechte für alles, was Aus
einem Rechtsgeſchäfte geleiſtet wird, das ohne die geſetzli 9e  —ſchriebenen Förmlichkeiten abgeſchloſſen wurde, mag * ſich letzt  ·willige Verfügungen bder Schenkungen handeln. Nach dem Geſetze
vom 2 Juli 1871, G  2  Bl Nr. 76, würden nUL Schenkungen davon
ausgenommen ſein, bei welchen eine Uebertragung nicht ſtattgefundenhat Man muß ſich alſo derlei Schenkungen wirklich aushändigenlaſſen um ich die (COndietio ſicherzuſtellen.
gehört alſo vor allem der Irrtum, der ein AC1 und Iuris

um Tatbeſtande, welchen die COndietio Ndeblt! vorausſetzt,
ſein kann, der aber auch entſchuldbar ſein muß, da on eine Schenkungbei der grundloſen Vermögensverſchiebung vorausgeſe Ird

Unrechtmäßig iſt die Vermögensvermehrung, der ver.
meintliche auf Grund eines ſpäter umgeſtoßenen Teſtamentesein Legat ausgezahlt hat 5,

„Quod 81 POSSESS0T hereditatis 005 1d. quod testamento
redem 6886 putaret, legatorum nomine de 80 Olvit, 81
quis ab intestato SEI  2 hereditatem evincat, 104e damnum videtur
6888 POSSessoris, quod Si5i 110I Prospexeri Stipulatione Evicta
nhereditate legata reddi', ttamen quia GTI potest, Ut. temporeS0lveérit legata. 9u UuE Nu COntroversia mota Sit. t 05 10
nullam interposuerit cautionem, placet 1 Cꝗ4SU evicta TGE·
ditate dandam 61 6886 repetitionem.“

d. 12, 6
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ler iſt von einem POSSESS0OT hereditatis testamento die
Rede, welchem die Erbſchaft von dem Inteſtaterben en ird
Der DOSSEeSS0T hat nun ſchon Legate ausgezahlt. Gajus hebt hervor,
daß an ſich die Anfechtung der Erbſchaft den Legatar nichts angehe
Der POSSESS0T eigentlich den Schaden tragen; denn
hat ETL ſich nicht durch Cautio ge Dennoch hält * Aju für
angemeſſen, daß dem DPOSSESS0T die Condictio egeben werde; ETL

begründet dies offenbar mit der Billigkeit, da der DPOSSESS0T vielleicht
die Legate 3u einer Zeit ausgezahlt habe, von der Anfechtung
der rbſchaft noch nicht die Rede war Im weiteren wird die COH-
dietio damit begründet, daß dem DOSSESS0T die Erbſchaft E  ge
ſei, und ETL daher ſeinerſeits mu zurückfordern dürfen. Hier iſt
ausdrücklich 3 bemerken, daß die Condietio dem falſchen Erben
den Legatar zuſteht, nicht dem wahren Erben

Unrechtmäßig iſt die Bereicherung durch das Angeld für ein
Geſchäft, das ſpäter nicht zuſtande kommt

Unrechtmäßig iſt die Vermögensverſchiebung, die einem be⸗
mmten Zwecke erfolgte, enn dieſer Zweck nicht erreicht wird. So
ſpricht 1 von einem Walker, der Gewänder zur Reinigung
erhält. Dieſelben kommen ihm abhanden, ETL erſetzt den Schaden, kann
aber die geleiſtete Summe zurückfordern, wenn wieder In den Beſitz
der verloren geglaubten Gewänder kommt und ſie nun m Natur
zurückſtellt. Hieher gehört die Dosbeſtellung vor Eheabſchluß, welcher
dann nicht ſtattfindet. Die römiſche Doktrin aßt dieſe Fälle Unter
der Condietio CauS data 101 sSecuta zuſammen. Bei der Rück—
forderung aller derartiger Zuwendungen iſt immer entſcheidend, ob
ern Bruch der fſides, des geſchäftlichen Vertrauens, vorliegt. Nur da,
wO neben der Nichterreichung des Zweckes eS noch außerdem dem
Gebaren anſtändiger Leute widerſpricht, die Vermögensvermehrung
zurückzubehalten, nUuL da greift die condictio ein

Selbſtverſtändlich muß der Zweck der Hingabe auch deutlich
erkennbar und ausdrücklich bedungen ein Ein reicher Herr, der ſich
eine Zeitlang in einer Pfarrei aufgehalten hat, übergibt dem Pfarrer
zur Reſtaurierung der Kirche eine ewiſſe Summe. Es ergeben ſich
dringendere Auslagen auf anderem Gebiete, etwa zur Unterſtützung
von Armen, ſo wird der Pfarrer gewiß m dieſem Sinne disponieren
können, denn * handelt ſich eine enkung, die mit einem
gewiſſen Wunſche nicht aber Unter einem bindenden Modus
worden iſt

II die Sache zu einem unmoraliſchen Zwecke hingegeben, 0
prechen die Quellen von der condietio 05 turpem CalulsalIII

dieſer Verſuch einer Kodifikation der Anwendungsfälle der Bereicherungs⸗—
klage erſchein auch m unſeren modernen Geſetzbüchern rezipiert, obwohl
dieſe Fälle wie chon angedeutet, nicht erſchöpfend ſind und nicht
als erſchöpfend anzuſehen ſind, on kommen wir auf die falſche
Lehre jener, we die condietio nuL gewähren, ſie Im Geſetze
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ausdrücklich normiert iſt Das Geſetz kann beiſpielsweiſe unmöglichalle Innominatkontrakte vorausſehen, bei denen eventuell die cCondictio
das grundlo einem Zwecke Hingegebene wieder zurückverlangenkönnte. Es ware  *½ aber efehlt, die COndictio für jede Bereicherunganwenden 3u wollen. Wir können ſie nur vernünftigerweiſe dort
wenden, ihre Vorausſetzungen vorhanden ſind Der Geſetzgeberallein kann, wie der heilige Thomas ſich ausdrückt, Beſtimmungenauch Del determinationem treffen, außerhalb des Rahmens der ver
nunftmäßigen logiſchen lüſſe AQus der Rechtsordnung. Dahin gehörtbeiſpielsweiſe die Beſtimmung des erwähnten deutſchen 8 816, welcherdie Schenkung auch In zweiter Hand irritiert, wenn ſie Aus unbe—
fugter Verfügung über fremdes Ut ſtammt.

Die COondiétio 0b tUrpem CaulSaII ſoll das vom Geſetze ver
Onte Re

geſchä hemmen. Tritt ES wirklich ein, ˙o QAre ES fides
widrig, den Schandlohn 3 behalten. Auch hier iſt das Prinzip der
ſides beſtimmend bei Eingreifen des Korrektivs der Eigentumsordnung.Weil eS aber gleichfalls unanſtändig wäre, daß jemand ſich der COh-
dietio bediente, der ſelber mn der Hingabe eine Gemeinheit begeht,ſo wird ſie bei tatſä vollzogener Uebertragung und Erfüllungder ſchändlichen Leiſtung nicht gewa 11.

Kehren wir nun ‚  Legli nach allen dieſen Ausführungen zudem eingangs aufgeſtellten Probleme In der Darſtellung von Lönartz
zurü

Der Eigentümer, ſo behauptet Lönartz, bleibt Eigentümer,auch andere irrtümlich über ſeine Sache verfügt haben. V dies bonda
Hde geſchehen, ſo kann CETL unterſchiedlos von allen, durch deren Händedie SacheLdie Bereicherung als ungerechtfertigt zurückfordern.Wir wollen hier eln Beiſpiel anführen, das Ou In ſeinemKommentare! zUum CoOde apoléon erzählt. Paul beerbt den Petrusund folgt dem Cajus ein au aus, das ihm Petrus als Legatzudachte. Cajus verkauft dieſes Haus Ulius 5000 Gulden.
Später findet ſich eln ſpäteres Teſtament des Erblaſſers Petrus,welches dieſes Legat widerruft.

Dieſes Haus kann nun bei Julius vindiziert werden. maꝗ
das Unter Umſtänden ſehr hart ſein, wenn beiſpielsweiſe durch
irgendwelche Umſtände bei Cajus abſolut keine Regreßmöglichkeit mehr
wäre. Er iſt ausgewandert, verſtorben, vollſtändig verarmt Es mag dies
ſehr hart ſein, und darum iſt dieſe Vindikation In den modernen Geſetzbüchern bei Mobilien ausgeſchloſſen, wenn die Erwerbung Aus öffentlichen Auktionen oder von befugten Gewerbsmännern eſchi e
facto iſt leſe Vindikation durch die Beſtimmungen des Handels—rechtes noch mehr eingeſchränkt.

Ueber dieſe Vindikation hinaus aber noch einen Bereicherungs-—anſpruch zuzugeſtehen, wenn Ju  lius beiſpielsweiſe das Haus nochmals
12, 3, 12, 2 Ode civil, Tournay, 1832,
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weiterveräußert, abgetragen und in andere Werte umgewandelt hätte,
das iſt die uferloſe Anwendung der Anſprüche QAus ungerechtfertigter
Bereicherung, die aus dem alſchen Naturrechte entſpringt und die
Dir unbillig finden.

Was Uun. aber dieſem icheren und leichten führt,
das iſt das, vas nach dem Zeugniſſe von Lönartz auch Gouſſet be
ſtimmte C5 iſt das Zauberwort des heiligen Thomas von 168 und
acceptio Q◻ù Zwiſchen Ulius und Paulus liegt abſolut nichts vor,
was acceptio rei, die Art, Die die Sache in ſeine Hände gekommen
iſt, als Reſtitutionsgrund könnte. Auch die Bereicherungs-—
klage iſt erſönlich, ſie ſetzt eln negotium voraus, ſie iſt das Kor⸗
rektiv der Eigentumserwerbsarten.

Dieſe thomiſtiſche Terminologie ziehen I der Diſtinktion von
Reſtitution Im engeren und weiteren Sinne vor. Wo das Bewußtſein
der Reſtitution QAus Kontraktsverbindlichkeiten ſchwindet, ird man
auch die weſentlich außerkontraktliche Bereicherung nicht mehr richtig
unterſcheiden.

Unſerer Anſicht über Bereicherungsanſprüche ſtimmen übrigens
Bueceroni und Génicot!) auch zu, und wäre en Zurückgreifen
auf Unſere ſchon einmal entwickelten Anſichten vielleicht doch nicht

fruchtlos.

Die Abſolution der Freimaurer.
i uguſtin Arndt in Weidenau (Oeſt

eſien)
Die Zugehörigkeit zur reimaurer

Geſellſchaft.

Austritt Aus der Loge.
Wer von der Exkommunikation, un die CTL tatſã

1 durch die

Zugehörigkeit Freimaurer-Bunde gefallen iſt, befreit werden will,
muß vier Bedingungen erfüllen:

Er muß ſich tatſächlich von der verbotenen Geſellſchaft osſagen
Er muß verſprechen, ſich nicht weiter einer öffentlichen

oder geheimen andlung der Geſellſchaft zu beteiligen und insbe  2
ſondere nicht mehr Beiträge An dieſe 3u 30 len

Er muß das Aergernis, ſo gut kann, wieder gutmachen.Er muß bereit ſein, ſeinen Namen löſchen zu aſſen und
wann 4 ES ohne ſchweren Schaden tun kann. (S Offie 7. März

Zur erſten Bedingung iſt noch zu bemerken: Bevor jemandabſolut und poſitiv ſich von der verbotenen Geſellſcha der Frei
mauren losſagt, kann nicht gültig abſolviert werden. (D Offie
27 Uli Deshalb muß ⁷ wenigſtens vor dem Beichtvater
abſchwören oder ſich losſagen detestaril. (S Offie Auguft 1898

weiten Bedingung: Wenn EL aber trotzdem den Ver
ſammlungen hie und da teilnimmt, damit die Freimaurer ſeinen Abfall

0 Noldin, Summa Theol. moralis Oenipontée 1914, II, 467


